
 
Absender:        Datum:________________  
 
_________________________ 
 
_________________________ 
 
_________________________ 
 
 
 
Auf dem Dienstweg über die Schulleitung 
 
an die Schulaufsichtsbehörde 
Bezirksregierung bzw. Schulamt 
 
__________________________ 
 
__________________________ 
 
 
 
Remonstration gegen die Anordnung der Ableistung von Mehrarbeit 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit Erlass vom 27.03.2013 – Az: 112 – hat das MSW NRW die flexiblen Mittel für den 
Vertretungsunterricht um rund 50 % gekürzt. Damit stehen den Schulen z.B. für die befristete 
Beschäftigung von Aushilfskräften und für Mehrarbeitsvergütungen nur noch die Hälfte der 
bisherigen Finanzmittel zur Verfügung. Ausdrücklich wird in dem Erlass darauf hingewiesen, 
dass von dem „Instrument der sog. ad hoc-Mehrarbeit vorrangig Gebrauch zu machen“ ist. 
 
Nach der Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichts NRW vom 14.12.1981 – 12 A 
2733/79 – ist der im Landesbeamtengesetz für die Anordnung von Mehrarbeit 
vorausgesetzte Begriff „zwingende dienstliche Verhältnisse“ dahin zu verstehen, dass 
Mehrarbeit nur angeordnet werden kann, wenn und soweit dies zur Erledigung wichtiger, 
unaufschiebbarer Aufgaben unvermeidbar ist und wenn die Umstände, welche die 
Mehrarbeit zwingend erfordern, vorübergehender Natur sind und eine Ausnahme gegenüber 
den sonst üblichen Verhältnissen darstellen. Bildet die Mehrarbeit hingegen die Regel, so 
liegt eine unzulässige Verlängerung der regelmäßigen Arbeitszeit vor. 
 
Die jetzt aufgrund der Kürzung der flexiblen Mittel für den Vertretungsunterricht angeordnete 
Mehrarbeit ist „hausgemacht“ und führt zu einem Regeltatbestand der Heranziehung zur 
Mehrarbeit. Dies beschädigt nicht nur das Bildungssystem, sondern verstößt auch gegen die 
Vorgaben des § 61 Abs. 1 des Landesbeamtengesetzes und die Rechtsprechung des OVG 
NRW. 
 
Gem. § 36 Abs. 2 BeamtStG bin ich verpflichtet, Bedenken gegen die Rechtmäßigkeit 
dienstlicher Anordnungen unverzüglich auf dem Dienstweg geltend zu machen. Dieser 
Verpflichtung komme ich mit diesem Schreiben nach. Soweit Sie die Anordnung der 
Schulleitung zur Heranziehung von Mehrarbeit aufrechterhalten, beantrage ich gem. § 36 
Abs. 2 BeamtStG die Bestätigung in Schriftform. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
____________________ 


